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Jenseitsvorstellung in Verbindung mit dem Fegefeuer: Nach dem Tod findet das individuelle Gericht (Partikulargericht) statt, welches ent-

scheidet, wer als Person im Format eines Heiligen direkt in den Himmel kommt, wer auf ewig in die Hölle muss oder wer zur Läuterung 

von den Sünden in das Fegefeuer gelangt. Die Seelen im Fegefeuer leiden die gleichen Qualen wie die Verdammten in der Hölle. Wenn sie 

genug lang für ihre Sünden gebüsst haben, werden sie geläutert in den Himmel gelangen. Die ungetauft gestorbenen Kinder gelangen  

in den Limbus, einen Neutralort, wo sie weder leiden noch himmlische Freuden geniessen. Aus: Jezler, Peter: Jenseitsmodelle und Jenseits-

vorsorge – eine Einführung, in: Himmel, Hölle, Fegefeuer. Das Jenseits im Mittelalter, Zürich 1994, S. 19.

4	 Rippmann, Dorothee: Über die Gräber gehen und Gott für die  

selben Seelen bitten. Stiftungen zum Totengedenken in der Klein- 

region Bischofszell, in: Wer sanct pelayen zue gehört… Beiträge  

zur Geschichte und Stadt Bischofszell und Umgebung in Mittelalter  

und Früher Neuzeit, hg. v. Hannes Steiner, 2016, S. 153.

zeiten dafür sorgen, dass seine irdische Sündenlast durch 
die dauernde Fürbitte von Betenden und durch wohltätige 
Werke verringert werden konnte. Dazu dienten Stiftungen, 
die nach dem Prinzip «Leistung und Gegenleistung» funk-
tionierten. Die Leistungen von Stiftern bestanden in mate-
riellen Zuwendungen an geistliche und soziale Einrichtun-
gen. Diese bestanden aus direkten Schenkungen von Im-
mobilien oder Geldbeträgen, oft aber auch aus Übertra-
gungen von ewig zu entrichtenden, jährlichen Zinsen, die 
auf Liegenschaften lasteten, welche den Stiftern gehörten. 
Die Gegenleistung der beschenkten Kirchen, Klöster und 
Spitäler bestand vor allem aus Messen mit Gebeten für den 
verstorbenen Stifter und seine mitbedachte Verwandtschaft 

anlässlich der Bestattung, am 7. und 30. Tag danach und 
dann jährlich wiederkehrend am Todestag.4 

Diese Jenseitsökonomie wies seit dem Spätmittelalter 
kommerzielle Züge auf. Insbesondere Adlige oder reiche 
Händler waren dank ihres Vermögens in der Lage, meh-
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rere Gedenkstiftungen gleichzeitig in verschiedenen Klös-
tern, Kirchen und Spitälern zu errichten. Dadurch ver-
grösserten sie den Kreis der Fürbitter für ihr Seelenheil. 
Mit anderen Worten: Vermögende waren in der Lage, 
mehr als andere in die Zeit nach dem Tod zu «investie-
ren», die «Rendite» bestand in der zu erwartenden Verkür-
zung ihrer Leidenszeit im Fegefeuer.

Ein reicher Stifter war beispielsweise Werner Hunt, der im 
Jahrzeitbuch von St.Laurenzen nur kurz mit einer kleinen 
Geldstiftung an das städtische Spital erwähnt ist. Man er-
fährt daraus nur wenig über ihn und seine Stiftertätigkeit. 
Allerdings hatte Werner Hunt auch noch in anderen Ins-
titutionen Stiftungen eingerichtet. So finden sich in einer 
Urkunde aus dem Jahr 1306 detaillierte Bestimmungen für 
eine Jahrzeitstiftung für ihn und seine Frau im Kloster 
Magdenau.5 Für die Begehung der Jahrzeit mittels Messe 
an seinem Todestag investierte er Erträge – bäuerliche Ab-
gaben – aus einem Gut, das er dem Kloster abgekauft hat-

1549 kopierte der St. Galler Gerichtsschrei-

ber Wolfgang Fechter die von Vadian ver-

fasste Kleinere Chronik der Äbte. Am Rand 

auf Seite 101 ist eine Abbildung des Fege-

feuers mit einem spitzen Kommentar gegen 

den Mönchsstand eingefügt: «Das Fegfür ist 

zuo disen Tagen in den Benedicter Cloestern 

an gangen. Hat guoten Nutz tragen.» Stadt-

archiv der Ortsbürgergemeinde St. Gallen,  

Bd. 677a, Seite 101.

5	 Chartularium Sangallense, Bd. 5, bearbeitet v. Otto P. Clavadetscher, 

St. Gallen 1988, Nr. 2642.

te. Auffallend ist, dass er diese Abgaben an das Kloster 
Magdenau in buchhalterischem Sinn einzeln aufführte. 
Teil seiner Anlagestrategie waren auch Absicherungen. 
Diesen dienten detaillierte Regelungen darüber, wer bei 
welchem Schaden diesen zu tragen hatte: Bei Brand, Ge-
walt, Hagel oder Seuchen sollte der Schaden zu gleichen 
Teilen zwischen Werner Hunt als Stifter und dem Kloster 
Magdenau als Geldempfänger geteilt werden. Für andere 
Schäden war das Kloster allein verantwortlich. Ausdruck 
der vom Stifter angestrebten weitgehenden Absicherung 
seiner Stiftung ist zudem Folgendes: Hunt bat den Abt von 
Wettingen – das Frauenkloster Magdenau war dem Klos-
ter Wettingen unterstellt – und jenen von Salem um Be-
glaubigung der Urkunde; die beiden Äbte und ihre Amts-
nachfolger sollten ihm Garanten für die Umsetzung der 
Gedenkstiftung nach seinem Tod sein.

Auch wenn es keine ausdrückliche Erwähnung des Berufs 
von Werner Hunt gibt, scheint es sich bei ihm um einen 
erfolgreichen Kaufmann gehandelt zu haben. Im Laufe 
des 14. und 15. Jahrhunderts arbeitete sich St. Gallen zur 
wichtigsten Leinenhandelsstadt im Bodenseegebiet em-
por; es ist denkbar, dass Hunt daran beteiligt war. Hunts 
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Amtes zu übernehmen und bei Zuwiderhandlungen so-
fort einzugreifen. Die Stadtbehörden von Maienfeld hat-
ten dann freie Hand, die Pfarrstelle einem anderen, ihnen 
geeignet scheinenden Priester zu übertragen, denn Vogt 
und Stadtrat hätten ihr «Vertruwen», hielten die Stifter in 
ihrem Vertrag fest.10

Nicht nur zum eigenen Nutzen

Von einer Jahrzeitstiftung konnten aber nicht nur die 
Stifter selber profitieren, sondern auch andere Menschen, 
vor allem Hilfsbedürftige. Die materiellen Leistungen der 
Stifter bestanden oft aus guten Werken wie Geld-, Brot- 
und Weinspenden für Insassen von Spitälern und Kloster-
gemeinschaften oder für Arme. Die Vorstellung, dass man 
mit solchen Wohltaten das Sündenkonto verringern und 
eine Vorsorge für den Himmel treffen konnte, lag in der 
Bibel begründet. Bei Matthäus 19,21 heisst es: «Geh, ver-
kauf deinen Besitz und gib das Geld den Armen; so wirst 
Du einen bleibenden Schatz im Himmel haben.» Die im 
Diesseits geleisteten guten Werke gingen im Jenseits nicht 
vergessen, sondern sie wurden beim göttlichen Gericht 
gegen die Sünden aufgewogen.11

Die Finanzierung der sozialen Fürsorge basierte denn 
auch vor der Reformation zu einem guten Teil auf indi- 
viduellen Jahrzeitstiftungen. Im Gegensatz zu späteren 
Epochen spielte die private Unterstützung im Vergleich 
mit der staatlichen eine grössere Rolle. Im Falle der wich-

tigsten weltlichen Fürsorgeinstitutionen, der kommuna-
len Spitäler, die vor allem ältere Menschen bis zu deren 
Lebensende versorgten, waren Zuwendungen aus Stiftun-
gen wichtig, um den Betrieb zu garantieren. Beim städti-
schen Spital St. Gallen gewinnt man sogar den Eindruck, 
dass seit Mitte des 15. Jahrhunderts Kontakte der Spital-
leitung mit Stiftern dazu genutzt wurden, um als Erbe 
berücksichtigt zu werden. Das erforderte jedoch eine 
Strategie der Spitalverantwortlichen im Umgang mit Stif-
tern, aber auch gegenseitiges Vertrauen. 

1433 richtete Guta Land für ihren Vater und ihre Mutter, 
ihre Schwester, ihren Ehemann und ihren Sohn eine Jahr-
zeit ein. Das städtische Heiliggeistspital in St. Gallen über-
nahm dabei nebst eigenen geistlichen Leistungen wie 
Messlesungen für die Seelen der verstorbenen Jahrzeitstif-
ter in der Spitalkapelle die treuhänderische und kontrol-
lierende Verantwortung gegenüber den anderen Begüns-
tigten. Es sollte dafür sorgen, dass der Leutpriester der 
Stadtkirche St. Laurenzen einen Geldbetrag erhielt, damit 
er jedes Jahr an die Namen der Stifterfamilie erinnerte. 
Weitere Empfänger von Geldbeträgen waren drei Klöster 
sowie das Spital selber. Für den Fall, dass Priester und Kon-
vente die Seelmessen nicht abhielten, war die Spitalleitung 
berechtigt, die dafür bestimmten Geldbeträge zu behalten. 
Während dieser Teil der Stiftung der Guta Land dem eige-
nen Nutzen, nämlich dem Gedenken an ihre engste Fami-
lie, diente, war der zweite Teil ihrer Stiftung dem Nutzen 
anderer gewidmet. Die Stiftung der Guta Land umfasste 
nämlich auch die Anreicherung der Mahlzeiten der Insas-
sen des städtischen Spitals mit Weissbrot sowie Speisungen 
für Arme in der Stadt. Der Finanzierung der Stiftung dien-
ten bäuerliche Getreideabgaben aus Höfen in der Umge-
bung der Stadt, die im Besitz von Guta Land waren. 

Die Stifterin war in der bevorzugten Lage, viel für ihr See-
lenheil im Jenseits ausgeben zu können. Ihr Vater war 
wahrscheinlich ein nach St. Gallen eingewanderter Kauf-
mann, der es bereits zu Wohlstand gebracht hatte. Guta 

Am 20. Juli 1527 bestimmte der mehrheitlich reformierte Rat der Stadt St. Gallen, dass der Erlös aus der Abschaffung des Jahrzeitwesens 

der Unterstützung Armer zugutekommen sollte: «Von der Jartzit wegen ist angesehen, das die in den Stock armer Lüten geben sollend 

werden.» Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde St. Gallen, Ratsprotokoll, Bl. 173.

10	 Sonderegger, Stefan: Das Liechtensteinische Urkundenbuch digital 

Teil II (1417–1510). Gut aufbereiteter "Rohstoff" für die Geschichts- 

forschung, in: Jahrbuch, Bd. 113, hg. v. Historischer Verein für das 

Fürstentum Liechtenstein, Vaduz 2014, S. 47–49.

11	 Kuratli, Jakob: Das Jahrzeitbuch von Eschen. Erinnerung stiften in der 

mittelalterlichen Dorfgemeinschaft, in: Jahrbuch, Bd. 112, hg. v. His-

torischer Verein für das Fürstentum Liechtenstein, Vaduz 2013, S. 73.
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Land heiratete Hermann Schirmer, den Bürgermeister 
von St. Gallen, den sie überlebte. Zum Aufbau des Ver-
mögens hatten wohl beide Ehepartner beigetragen. Bis 
zum Jahr 1443 sind über 50 Rechtsurkunden – eine für die 
damalige Zeit sehr hohe Zahl – nachzuweisen. Sie doku-
mentieren, dass Guta Land und ihr Mann im Liegen-
schaften- und Agrarhandel tätig waren und Kredite gegen 
Zins an Bauern vergaben.

Die reiche Stifterin war offenbar zufrieden mit der Verwal-
tung ihrer Stiftungen durch die Spitalleitung, denn über 
ihr Vermögen setzte Guta Land das Spital als Teilhaber ein. 
Die dem Spital dadurch jährlich zufallenden Zinsen waren 
so beträchtlich, dass in der Buchführung des Spitals eine 
eigene Rubrik mit dem Titel «Eingenommen von der Lan-
dinen Zins» eingeführt wurde. Kaum eine andere Stifterin 
wird vor der Reformation mit ihrem Vermögen mehr so-
wohl zum eigenen Nutzen nach ihrem Tod als auch zum 
Nutzen der Lebenden in dieser wichtigsten Fürsorgeinsti-
tution der Stadt St. Gallen beigetragen haben.12

Abschaffung der Jahrzeiten  
in der Reformation

Die Reformation führte zu grundlegenden gesellschaftli-
chen Veränderungen, die auch die Fürsorgepraxis betra-
fen. Die Reformatoren kämpften gegen das Prinzip, sich 
mit Jahrzeiten und Ablässen von seinen Sünden freikau-
fen zu können. Sie kritisierten diese Jenseitsökonomie; 
der Himmel sollte nicht käuflich sein. Die Vorstellung der 
Läuterung durch das Fegefeuer wurde als Aberglaube ab-
gelehnt. Luther bezeichnete den Kult um die Toten mit 
Seelmessen, Jahrtagen und Fegefeuer als «päpstliches 
Gaukelwerk».13 Zwar galten die wohltätigen Werke auch 
weiterhin als moralische Christenpflicht, aber sie waren 
nicht mehr massgebend für das Schicksal der Seele nach 
dem Tod. Der sündige Mensch konnte nur durch den 
Glauben an die göttliche Gnade und die Erlösung nach 
dem Tod hoffen; Bussübungen und Schenkungen konn-
ten das ungewisse Schicksal nicht positiv beeinflussen. 
Damit wurde der Glaube an die Wirkung von Jahrzeitstif-
tungen zum Abbau des Sünden-Kontos und damit auch 
der Glaube an das Fegefeuer als Ort der Sünden-Läute-
rung hinfällig. So wurde mit der Reformation auch in der 
Stadt St. Gallen das Jahrzeitwesen abgeschafft. Am 20. Juli 
1527 beschloss der Grosse Rat der Stadt St. Gallen, dass 
der Erlös aus den aufgelösten Jahrzeitstiftungen zur Un-
terstützung Bedürftiger verwendet werden sollte.

Mit deren Auflösung fiel auch der Profit von individuellen 
Jahrzeitstiftungen für die öffentliche Armenunterstüt-
zung weg. Deshalb ordnete die Stadt St. Gallen die Für-
sorge in der Reformation grundlegend neu. Die städtische 
Obrigkeit liess in der Pfarrkirche eine Opferbüchse – den 

12	 Sonderegger, Stefan: Wie es vor der Reformation war: Wohl- 

tätige Jahrzeitstiftungen im städtischen Spital, einsehbar auf  

https://stadtarchiv.ch/reformation-findet-stadt/

13	 Rippmann (wie Anm. 4), S. 157.

14	 Das Stockamt verwaltete neben dem im Stock gesammelten Geld 

auch Erträge aus Gütern, die dem Stockamt von Bürgern geschenkt 

wurden. 

15	 Mayer, Marcel: Zur Armenpolitik der Stadt St. Gallen im späten  

18. Jahrhundert, in: Armut in der Schweiz (17.–20. Jahrhundert),  

hg. v. Head, Anne Lise/Schnegg, Brigitte, Zürich 1989, S. 110. –  

Ziegler, Ernst: Ämterarchiv, St. Gallen 1997, S. 100. – Guggenhei-

mer, Dorothee: Fremd gekommen – fremd geblieben? Fremdheit  

in den Mandaten der Stadt St. Gallen vom 16. bis zum 18. Jahrhun-

dert, unveröffentlichte Lizentiatsarbeit, Zürich 2004, S. 84–89.

16	 Krauer, Rezia: «Dem Armen hilf, den Bettler verjag» – Die Stadt  

St. Gallen reorganisiert die Sozialfürsorge, 2017, einsehbar auf  

https://stadtarchiv.ch/reformation-findet-stadt/

17	 Mayer (wie Anm. 15), S. 123.

so genannten Stock – aufstellen. Einzug und Austeilung 
des gesammelten Geldes wurde im städtischen Mandat 
vom 8. Juni 1524 geregelt. Um die Verwaltung des im 
Stock gesammelten Geldes kümmerte sich das neu einge-
richtete Stockamt.14 In dieser indirekten Form lebte ein 
Teil der an die Kirche gebundenen Fürsorge weiter. Hinzu 
kam die obrigkeitliche Almosenvergabe aus dem 1479 ge-
gründeten Spendamt.15 

Das Almosenmandat von 1524 war der Anfang einer neu-
en Fürsorgepolitik, die gesamtgesellschaftliche Auswir-
kungen hatte. Wer ein städtisches Almosen erhielt, hatte 
strenge Vorschriften über seine Lebensführung einzuhal-
ten. Almosenempfänger durften kein Wirtshaus betreten 
und unterstanden dem Spielverbot. Nach Meinung des 
Reformators Johannes Kessler wollte man verhindern, 
dass ehrbare Bürger durch betrunkene, faule und dem 
Geldspiel verfallene Almosenempfänger vom Spenden 
abgehalten würden. Gleichzeitig wollte man das Verhal-
ten der armen Leute kontrollieren und einschränken. Wer 
Geld aus dem Stockamt bezog, musste spätestens in der 
zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts ein Erkennungszei-
chen tragen: die Männer am Hut und die Frauen am lin-
ken Arm.16 

Diese Veränderung in der Fürsorgepraxis betraf nicht nur 
St. Gallen. Allgemein veränderte sich nach der Reforma-
tion die Haltung der Obrigkeiten den Armen gegenüber: 
Sie war hauptsächlich von drei sich überlagernden Merk-
malen geprägt – von der christlichen Pflicht zur Hilfe-
leistung, von der Absicht, das Elend planmässiger und 
effizienter als bisher zu bekämpfen, sowie vom Willen, 
die Unterstützten zu kontrollieren und zu disziplinie-
ren.17


